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Wegleitung  

für Prüfgesellschaften von Versicherungsunternehmen sowie Versicherungs-

gruppen und -konglomeraten betreffend die Bearbeitung der Formulare zur 

• Risikoanalyse 

• Standardprüfstrategie 

• Berichterstattung zur aufsichtsrechtlichen Prüfung und zur Rechnungsprüfung 

Ausgabe vom 12. November 2025 

 

Zweck 

Diese Wegleitung versteht sich als Arbeitsinstrument für Prüfgesellschaften von 

Versicherungsunternehmen, Versicherungsgruppen und -konglomeraten (nachfol-

gend „Versicherungsunternehmen) zur Bearbeitung der folgenden in der Aufsichts-

prüfung zu verwendende Formulare: Risikoanalyse, Standardprüfstrategie, Bericht-

erstattungsvorlage und Prüfprogramme. Sie begründet keine Rechtsansprüche. 

Die Wegleitung nennt die Angaben und Dokumente, die in der Regel erforderlich 

sind. Dies schliesst nicht aus, dass die FINMA von den Prüfgesellschaften zusätzli-

che Angaben und Unterlagen verlangen kann, oder dass die Prüfgesellschaften in 

den Berichten oder in der Risikoanalyse weitergehende Punkte festhalten.  

Allgemeine Ausführungen 

• Die Wegleitung bezieht sich auf die Finanzmarktprüfverordnung vom 5. No-

vember 2014 (FINMA-PV; SR 956.161) und die Aufsichtsprüfverordnung 

FINMA vom 31. Oktober 2024 (SR 956.161.1).   

• Dokumente zur aufsichtsrechtlichen Prüfung können von der Internetseite der 

FINMA1 heruntergeladen werden (z.B. Formular Risikoanalyse). 

• Allfällige in den einzelnen Formularen aufgeführte Erläuterungen und Anwei-

sungen sind bei der Bearbeitung der entsprechenden Formulare ebenfalls zu 

berücksichtigen. 

 
1 www.finma.ch > Überwachung > branchenübergreifende Themen > Prüfwesen > Prüfwe-

sen bei Versicherungen 

http://www.finma.ch/
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I. Risikoanalyse Versicherungen (Art. 3 Abs. 6 i.V.m. Art. 48 
Aufsichtsprüfverordnung FINMA)  

Die Risikoanalyse beinhaltet eine Beschreibung der Risikosituation bei dem betref-

fenden Versicherungsunternehmen durch die Prüfgesellschaft. Die Ermittlung der 

Risikosituation erfolgt aufgrund durchgeführter Rechnungs- und aufsichtsrechtli-

cher Prüfungen und allfälliger weiterer im Jahresverlauf gewonnener Erkenntnisse. 

Die Prüfgesellschaft führt für die Risikoanalyse keine separaten und/oder vertieften 

Prüfungen durch und zieht auch keine Fachexperten speziell für die Risikoanalyse 

bei. Die Risikoanalyse dient der FINMA als Zweitmeinung und Besprechungs-

grundlage mit der Prüfgesellschaft. 

Die Risikoanalyse ist der FINMA innerhalb der ersten vier Monate nach Beginn des 

Geschäftsjahres (in der Regel am 30. April) via elektronischer Erhebungsplattform 

(EHP) einzureichen.  

Erläuterungen zu den Spalten im Formular „Risikoanalyse Versicherungen“ (Spal-

ten von links nach rechts): 

• In der Spalte „Risiko“ sind für das Unternehmen relevante Risiken zu berück-

sichtigen, die z.B. quantitativ messbar und/oder qualitativ beurteilbar sind. Es 

wird zwischen generellen Risiken, die sich aus dem Umfeld des Versiche-

rungsunternehmens bzw. der Branche ergeben, und unternehmensspezifi-

schen Risiken unterschieden. 

• Unternehmensspezifische Risiken beziehen sich auf die konkrete Situation 

des Versicherungsunternehmens und das spezifische Geschäftsmodell. 

• Generische Risiken beziehen sich primär auf das Umfeld und betreffen 

typischerweise alle Versicherungsunternehmen der jeweiligen Branche. 

• In der Spalte „Beschreibung der im Berichtsjahr durch die Prüfgesellschaft 

identifizierten und für das Versicherungsunternehmen relevante Risiken“ be-

schreibt die Prüfgesellschaft die konkreten Risiken, welche sie beim entspre-

chenden Versicherungsunternehmen im Laufe des Jahres festgestellt hat, oder 

bei welchen Hinweise auf ein unmittelbar bevorstehendes, erhöhtes Risikopo-

tential bestehen. Bei den Beschreibungen soll je nach Thema ein Bild der aktu-

ellen Lage oder ein zukunftsgerichtetes Bild vermittelt werden; im zweiten Fall 

ist der gewählte Zeithorizont der Beurteilung anzugeben. 

• In der Spalte „Ausmass/Umfang“ gibt die Prüfgesellschaft eine Einschätzung 

darüber ab, in welchem Ausmass bzw. Umfang der Beaufsichtigte betroffen 

wäre, wenn sich die identifizierten Risiken manifestieren.  

• In der Spalte „Eintrittswahrscheinlichkeit“ gibt die Prüfgesellschaft eine subjek-

tive Einschätzung pro identifiziertes Risiko ab. 

• Die Verknüpfung zwischen „Ausmass/Umfang“ und der „Eintrittswahrschein-

lichkeit“ pro Risiko bestimmt die Angaben unter der Spalte „Inhärentes Risiko 

(Bruttorisiko)“. 
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• In der Spalte „Risikovermindernde Massnahmen“ beschreibt die Prüfgesell-

schaft ebendiese, sofern tatsächlich vorhanden. Dabei muss hervorgehen, ob 

es sich um quantitative oder qualitative Massnahmen/Transaktionen handelt. 

Die Beschreibungen sind konkret und auf das beschriebene Risiko bezogen zu 

halten. Es ist auch aufzuführen, wenn keine Massnahmen ergriffen wurden 

oder geplant sind. 

Gemäss Art. 48 Abs. 3 Aufsichtsprüfverordnung FINMA kann die FINMA die Prüf-

gesellschaft von der Pflicht zur Durchführung der Risikoanalyse entbinden oder Ab-

weichungen gewähren, wenn die Risikoeinschätzung der FINMA dies erlaubt. 

II. Prüfstrategie Versicherungen (Art. 3 FINMA-PV i.V.m. 
Art. 49 Aufsichtsprüfverordnung FINMA) 

Generelle Bemerkungen zur Prüfstrategie Versicherungen: 

• Gemäss Art. 3 FINMA-PV regelt die FINMA pro Aufsichtsbereich die Prüfge-

biete, die Prüfperiodizität und die Prüftiefe. Gemäss Art. 16 Aufsichtsprüfver-

ordnung FINMA werden durch die FINMA grundsätzlich die Prüfpunkte für die 

Prüfgebiet vorgegeben. Diese werden auf der Internetseite der FINMA2 publi-

ziert. Den leitenden Prüfern werden die Arbeitsversionen der Prüfpunkte durch 

die FINMA jedoch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, ebenso wird 

die institutsspezifische Prüfstrategie elektronisch kommuniziert. Die elektroni-

sche Einreichung der Prüfpunkte erfolgt mittels der von der FINMA zur Verfü-

gung gestellten Tools. Die ausgefüllten Prüfpunkte werden grundsätzlich nicht 

in physischer Form an die FINMA eingereicht, die FINMA behält sich die Ein-

forderung physischer Exemplare jedoch vor. 

• Änderungen in den Prüfpunkten durch die Prüfgesellschaft betreffen aus-

schliesslich die dafür vorgesehenen Eingabefelder. Die FINMA behält sich vor, 

Prüfpunkte, deren von der FINMA vorgegebene Prüffelder nach der Übermitt-

lung an die FINMA-Plattform inhaltlich nicht mehr mit den Originalversionen 

übereinstimmen, zurückzuweisen. 

• Die rechtlichen Grundlagen der einzelnen Prüfgebiete sind im Anhang dieser 

Wegleitung aufgeführt. 

Erläuterungen zu den Spalten im Formular „Standardprüfstrategie Versicherungen“ 

(Spalten von links nach rechts): 

• In der Spalte „Prüfgebiete“ findet eine Unterteilung in die verschiedenen Prüf-

gebiete statt, welche die wesentlichen aufsichtsrechtlich relevanten Bereiche 

pro Bewilligungsträger abdecken.  

 
2 www.finma.ch > Überwachung > branchenübergreifende Themen > Prüfwesen > Prüfwe-

sen bei Versicherungen 

http://www.finma.ch/
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• Zu den Prüfgebieten befinden sich in der nächsten Spalte „Vorgaben zu einzel-

nen Prüffeldern und Prüfpunkten“ Angaben zu dem/den dazu durchzuführen-

den Prüfprogramm(en). 

• Die in der Spalte „Prüftiefe“ aufgeführten Angaben entsprechen den Mindest-

anforderungen. Die FINMA behält sich eine risikoorientierte Anpassung der 

Prüftiefen vor.  

III. Berichterstattung zur aufsichtsrechtlichen Prüfung und 
zur Rechnungsprüfung (Art. 9–12 FINMA-PV i.V.m. 
Art. 22–28 und 50–51 Aufsichtsprüfverordnung FINMA) 

III.1 Allgemeine Bemerkungen zur Berichterstattung zur aufsichts-
rechtlichen Prüfung 

• Die Berichterstattung zur aufsichtsrechtlichen Prüfung im Versicherungsbe-

reich erfolgt basierend auf der im Internet verfügbaren Vorlage der FINMA. In 

den nachfolgend beschriebenen Kapiteln werden teilweise Textbeispiele auf-

geführt, die beispielhaften Charakter haben und nicht als abschliessende Auf-

zählung zu betrachten sind. 

• Das von der FINMA vorgegebene Berichtsformat ist in unveränderter Form 

(inkl. Reihenfolge der Kapitel) anzuwenden; auf einleitende Bemerkungen/ 

Disclaimer der Prüfgesellschaft zur Prüfung und Berichterstattung ist zu ver-

zichten. 

• Sofern in einem Kapitel der Berichtsvorlage keine Bemerkungen anzubringen 

sind, ist dies durch eine Negativbestätigung festzuhalten. 

III.2 Inhalte des Berichts zur aufsichtsrechtlichen Prüfung 

• Kapitel 1 umfasst den Umfang der Aufsichtsprüfung, Angaben zur Prüfung 

(Zeitraum, Organisation des Prüfteams und Verwendung von Arbeiten Dritter) 

sowie eine Bestätigung der Einhaltung der Prüfstrategie.  

• In Kapitel 2 gibt die Prüfgesellschaft unter Einbezug der geltenden regulatori-

schen Vorschriften eine Bestätigung über ihre Unabhängigkeit und die Einhal-

tung der Unvereinbarkeitsvorschriften ab.  

• In Kapitel 3 listet die Prüfgesellschaft sämtliche weiteren Mandate beim geprüf-

ten Versicherungsunternehmen gemäss den in der Berichtsvorlage aufgeführ-

ten Angaben explizit auf. Auf einen Verweis auf den umfassenden Bericht zur 

Rechnungsprüfung ist zu verzichten. Der Inhalt der Mandate (Ausnahme Rech-

nungsprüfung) wird zudem kurz beschrieben, inkl. Angabe des Landes, in dem 

der Auftrag ausgeführt wurde. 

• Kapitel 4 enthält wichtige Informationen und Entwicklungen zum Versiche-

rungsunternehmen in den Prüfgebieten. Die in Kapitel 4.1 (Berichtsvorlage für 
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Versicherungsunternehmen) aufgelisteten Beispiele sind speziell zu beachten. 

Weitere Punkte, welche in der Vorlage zu Versicherungsunternehmen nicht 

aufgeführt sind, sind fallweise zu ergänzen. Die an dieser Stelle aufgeführten 

Informationen müssen nicht zwingend durch Prüfungshandlungen der Prüfge-

sellschaften unterlegt und/oder weitergehend dokumentiert sein, sondern sol-

len, analog der Risikoanalyse, eine unabhängige Gesamteinschätzung der 

Prüfgesellschaft wiedergeben. Sofern aus diesen Angaben zusätzliche/er-

höhte/reduzierte Risiken beim Beaufsichtigten erkennbar sind, soll dies jedoch 

auch in der Risikoanalyse abgebildet werden.  

• Kapitel 5 enthält die ausformulierten Beanstandungen gemäss Art. 24–25 Auf-

sichtsprüfverordnung FINMA, welche sich aus einzelnen Prüfpunkten ergeben 

haben. Zudem sind die Massnahmen, die vom Versicherer bereits getroffen 

oder begonnen wurden sowie die vom Versicherungsunternehmen definierte 

Frist für die Umsetzung der Massnahmen aufzuführen. Sollte das Versiche-

rungsunternehmen eine Beanstandung/Empfehlung nicht akzeptieren, so ist 

dies ebenfalls an der dafür vorgesehenen Stelle aufzuführen. Die Massnah-

men, die Fristen für die Umsetzung der Massnahmen sowie nicht akzeptierte 

Beanstandungen/Empfehlungen sind in Abstimmung mit dem geprüften Versi-

cherungsunternehmen zu formulieren. Es ist auf Kongruenz zwischen den An-

gaben in den Prüfpunkten und der Berichterstattung zu achten. 

• Offene Beanstandungen der Vorjahre sind noch einmal vollständig aufzufüh-

ren, mit Hinweis, ob die Beanstandungen (Follow-up zwingend) gar nicht, teil-

weise oder vollständig im Geschäftsjahr vom Versicherungsunternehmen be-

hoben wurden. 

• Empfehlungen und Beanstandungen aus Zusatzprüfungen sind im Kapitel 5 

aufzuführen.  

• Von weiteren Feststellungen ist in Kapitel 5 des Berichts abzusehen. 

• Kapitel 6 dient der Erfassung weiterer Bemerkungen, die in den vorgehenden 

Kapiteln nicht adressiert wurden, die der Prüfgesellschaft aber dennoch dazu 

geeignet scheinen, das Gesamtbild abzurunden.  

• In Kapitel 6.1 werden durch Dritte aufgebrachte materielle Schwachstellen er-

läutert. Materielle Schwachstellen betreffen sowohl aufsichtsrechtliche Aspekte 

wie auch Schwachstellen aus Bereichen ausserhalb der aufsichtsrechtlichen 

Prüfgebiete. Unter „Dritte“ werden insbesondere die interne Revision sowie 

weitere externe Prüfer/Berater verstanden (nicht aber das unternehmensin-

terne Risikomanagement).  

• Zusätzlich wird in Kapitel 6.2 eine allfällige Abstützung auf Arbeiten der inter-

nen Revision in den betreffenden Prüfgebieten gemäss der Berichtsvorlage 

beschrieben. 

• In Kapitel 7 werden Schwierigkeiten oder Restriktionen bei der Prüfung 

und/oder der kritischen Beurteilung aufgeführt, welche die Prüfgesellschaft 

ganz oder teilweise an umfassenden oder einzelnen Prüfungshandlungen ge-

hindert haben, und welche zudem auf die Gesamtprüfung einen messbaren 

(bspw. zeitlich, finanziell, Einsatz weiterer personeller Ressourcen erforderlich, 
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Abstimmung mehrfacher Versionen der Jahresrechnung) Einfluss hatten. Die 

Aussage zu Schwierigkeiten ist eindeutig zu formulieren, durch Benennung 

konkreter Schwierigkeiten oder durch eine eindeutige Negativbestätigung. Auf 

unpräzise Formulierungen im Sinn von „keine massgeblichen Schwierigkeiten“ 

ist zu verzichten. 

• In Kapitel 8 erfolgt die Unterschrift des leitenden Prüfers und einer weiteren 

Person mit Zeichnungsberechtigung.  

III.3 Inhalte des Berichts zur Rechnungsprüfung 

Die FINMA erhält gemäss Art. 50 Aufsichtsprüfverordnung FINMA innerhalb von 

vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Kopie der umfassenden 

Berichterstattung zur Rechnungsprüfung des massgeblichen Geschäftsjahres ge-

mäss Art. 728b Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) sowie eine Kopie des 

zusammenfassenden Berichts an die Generalversammlung gemäss Art. 728b Abs. 

2 OR.  

Für Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen erstellt die 

Prüfgesellschaft einen zusammenfassenden Bericht zur Prüfung der Jahresrech-

nung bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang und reicht der FINMA 

innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Kopie ein. 

• Die Prüfgesellschaft reicht der FINMA je eine Kopie des umfassenden Berichts 

zur Rechnungsprüfung sowie des zusammenfassenden Berichts (im Falle von 

Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen den zusam-

menfassenden Bericht) als Anhang der Berichterstattung zur aufsichtsrechtli-

chen Prüfung via elektronischer Erhebungsplattform (EHP) ein. Alternativ kann 

der Bericht in physischer Form eingereicht werden. 

• Es ist der Prüfgesellschaft freigestellt, die für die FINMA bestimmten Ergän-

zungen3 auf die einzelnen Kapitel des Berichts verteilt (eigene Vorlagen der 

Prüfgesellschaften) oder in einem Anhang zum umfassenden Bericht an den 

Verwaltungsrat darzustellen. Im Fall eines Anhangs ist die von der FINMA vor-

gegebene Reihenfolge der zu kommentierenden und würdigenden Positionen 

einzuhalten. 

• Die Hinweise der FINMA zu den ergänzenden Angaben im Bericht zur Rech-

nungsprüfung, insbesondere betreffend die verlangten Kommentare, Erläute-

rungen und Würdigungen4, sind vollumfänglich zu adressieren; sollte eine der 

aufgeführten Positionen beim geprüften Versicherungsunternehmen nicht vor-

handen sein, ist ein Negativkommentar anzubringen. 

 
3„Ergänzende Angaben in der Berichterstattung zur Rechnungsprüfung für Versicherungen“ 
4 Beispiel: „Der Aktienbestand hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, weil das Versi-

cherungsunternehmen eine geänderte Anlagestrategie verfolgt.“ Der leitende Prüfer hält 
diesen Sachverhalt – Abnahme des Aktienbestands – im Bericht fest (Kommentar), be-
schreibt die Hintergründe (Erläuterung: geänderte Anlagestrategie) und würdigt diese Än-
derung aus seiner Sicht. 



 
 

 

 

 

 

 

      7/8 

 

• Die FINMA behält sich vor, bei Berichten zur Rechnungsprüfung, welche die 

Vorgaben der FINMA zu den ergänzenden Angaben nicht gemäss dieser Weg-

leitung abdecken, Ergänzungen zu verlangen, und, sofern diese von der Prüf-

gesellschaft nicht vollständig nachgereicht werden können, solche Berichte zu-

rückzuweisen.  
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ANHANG - Rechtliche Grundlagen der Prüfgebiete der Standardprüfstrategie 
 
Standardprüfstrategie - Versicherungsunternehmen 
 

Prüfgebiet Rechtliche Grundlage 

Gebundenes Vermögen Art. 46 Abs. 1 Bst. a und d des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vom 17. Dezember 2004 (VAG; SR 961.01), Art. 85 
Abs. 1 der Aufsichtsverordnung (AVO; SR 961.011), für De-
tails entsprechende Artikel in der AVO (insbesondere 
Art. 55–57, 68–95 sowie 100 [für Derivate]) und insbeson-
dere Art. 61–78 der Versicherungsaufsichtsverordnung 
FINMA vom 26. Juni 2024 (AVO-FINMA; 961.011.1) 

Betriebsrechnung berufliche Vorsorge FINMA-Rundschreiben 2008/36 „Betriebsrechnung berufli-
che Vorsorge“ 

Einhaltung Geldwäschereivorschriften Art. 2 Abs. 2 Bst. c, 2 Abs. 3 Bst. a des Geldwäschereige-
setzes vom 10. Oktober 1997 (GwG; SR 955.0) 

Versicherungstechnische Rückstellun-
gen 

Art. 46 Abs. 1 Bst. a und d VAG, sowie insbesondere 
Art. 28–60 AVO-FINMA 

Finanzmarktinfrastrukturen  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015 (FinfraG; 
SR 958.1) 
Finanzmarktinfrastrukturverordnung vom 25. November 
2015 (FinfraV; SR 958.11) 

Business Continuity Management 
(BCM) 

BCM-Mindeststandards für Versicherungsunternehmen in 
der Schweiz des Schweizerischen Versicherungsverbands 
(anerkannt als Selbstregulierung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 
[FINMAG; SR 956.1]) 

 
 
Standardstrategie - Versicherungsgruppen und -konglomerate 
 

Prüfgebiet Rechtliche Grundlage 

Konzernberichterstattung 
FINMA/Organisation, Struktur und in-
terne Geschäftsvorgänge 

Art. 25 Abs. 1 und 2, 70 und 78 VAG; FINMA-
Rundschreiben 2016/4 „Versicherungsgruppen und -konglo-
merate“ 

Risikodokumentation Art. 196 AVO 

Finanzmarktinfrastrukturen  FinfraG 
FinfraV 

 

 


